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Satzung des Gospelchor Marnitz e.V. 
 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein trägt den Namen Gospelchor Marnitz e.V. 

(2) Er hat den Sitz in Ziegendorf OT Drefahl. 

(3) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Vereinszweck 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51ff) in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

 die Pflege des Chorgesangs 

 Proben und öffentliche Auftritte 

 Mitwirkung bei Gottesdiensten 

 Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Chören 

 

§ 3 Selbstlosigkeit 

1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des 
Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 

(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keine 
Anteile des Vereinsvermögens erhalten. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können alle Personen werden, die seine Ziele unterstützen. 

Der Verein hat  

- aktive Mitglieder und 

- Fördermitglieder 

Über den Status der Mitgliedschaft wird beim Eintritt in den Verein entschieden. Von aktiven und 
Fördermitgliedern können unterschiedliche Beiträge erhoben werden. 
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Aktive Mitglieder wirken musikalisch bei der Chorarbeit mit. Fördermitglieder unterstützen den Verein 
finanziell und ideell. Sie haben kein Stimmrecht. 

(3) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(5) Der Austritt eines Mitgliedes ist jederzeit möglich. Gezahlte Beiträge werden nicht rückgewährt. 

(6) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder trotz 
Mahnung mit dem Beitrag für 3 Monate im Rückstand bleibt, kann es durch den Vorstand mit sofortiger 
Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur 
Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb 
einer Frist von vier Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die 
nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 

 

§ 5 Beiträge 

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung.  

 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

 

§ 7 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Er vertritt den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich. Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf unbestimmte Zeit gewählt. 

(3) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ende seiner Amtsperiode aus, können die verbliebenen 
Vorstandsmitglieder bis zur Neuwahl durch die Mitgliederversammlung ein Vorstandsmitglied bestellen. Auf 
diese Weise darf aber nur ein Vorstandsmitglied bestellt werden. 

(4) Für den Abschluss von Dienstverträgen ist der Gesamtvorstand zuständig. Er ist dazu von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

(5) Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt. Die Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt schriftlich 
(auch auf elektronischem Weg) oder fernmündlich auf Beschluss zweier Vorstandsmitglieder unter 
Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens 7 Tagen.  

(6) Beschlüsse des Vorstands können auch schriftlich (auch per E-Mail oder Messengerdienst) oder 
fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren 
schriftlich oder fernmündlich erklären.  

(7) Der Vorstand kann ohne Rücksicht auf Form und Frist eine Vorstandssitzung einberufen, wenn alle 
Vorstandsmitglieder zustimmen. 
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§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert 
oder wenn die Einberufung von 20 Prozent der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes 
und der Gründe verlangt wird. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt per E-Mail oder Messengerdienst unter Wahrung 
einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die 
Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das 
Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein 
schriftlich bekannt gegebene elektronische Adresse gerichtet ist. 
Die Mitgliederversammlung kann auch auf elektronischem Weg abgehalten werden (z.B. per 
Videokonferenz). Mitglieder, die bei solchen Versammlungen nicht teilnehmen können oder wollen, können 
auf Antrag Ihre Stimme während der Versammlung per Messengerdienst abgeben. 

(4) Beschlüsse können auch per E-Mail oder Messengerdienst gefasst werden. Dazu wird die 
Beschlussvorlage allen mit einer zweiwöchigen Frist zur Stimmabgabe vorgelegt. Stimmabgaben, die nicht 
bis zum Ende der Frist beim Verein eingehen, gelten als Enthaltungen. 

 

§ 9 Aufwandsersatz 

Mitglieder – soweit sie vom Vorstand beauftragt wurden – und Vorstandsmitglieder haben einen Anspruch 
auf Ersatz der Aufwendungen, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Dazu 
gehören insbesondere Reisekosten, Verpflegungsmehraufwendungen, Porto und Kommunikationskosten.  

Der Nachweis erfolgt über entsprechende Einzelbelege und ist spätestens 6 Wochen nach Ende des 
jeweiligen Quartals geltend zu machen.  

Soweit für den Aufwandsersatz steuerliche Pauschalen und steuerfreie Höchstgrenzen bestehen, erfolgt 
ein Ersatz nur in dieser Höhe. 

 

§ 10 Satzungsänderung 

(1) Für Satzungsänderungen ist eine Dreiviertelmehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. 
Das gilt auch für Änderungen des Satzungszwecks. 

(2) Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf 
diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und 
der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren. 

(3) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen 
verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen 
Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

 

§ 11 Beurkundung von Beschlüssen 

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich 
niederzulegen und von einem Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. 
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§ 12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederversammlung 
anwesenden Mitglieder erforderlich. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der Kultur. 

 

Ziegendorf OT Drefahl, 30.01.2022 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

 


